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(54) HECKFRÄSE FÜR EINE PISTENRAUPE ZUR SCHNEEFLÄCHENBEARBEITUNG

(57) Heckfräse (1) für eine Pistenraupe zur Schnee-
flächenbearbeitung. Eine derartige Heckfräse mit einer
Trägerstruktur, die zur lösbaren Befestigung an einem
Heckgeräteträger der Pistenraupe ausgebildet ist, und
die einen Fräskasten (3) trägt, in dem eine Fräswellen-
anordnung (4) drehbar gelagert ist, die wenigstens zwei
Fräswellenteile aufweist, die durch ein Antriebssystem

antreibbar sind, ist bekannt. Die Fräswellenteile sind mit-
tels einer zwischen den benachbarten Fräswellenteilen
angeordneten Koppeleinrichtung (7) drehschlüssig mit-
einander gekoppelt, und das Antriebssystem weist einen
im Bereich der Koppeleinrichtung angreifenden Riemen-
trieb (9 bis 11) auf, der drehmomentübertragend mit bei-
den Fräswellenteilen verbunden ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Heckfräse für eine
Pistenraupe zur Schneeflächenbearbeitung mit einer
Trägerstruktur, die zur lösbaren Befestigung an einem
Heckgeräteträger der Pistenraupe ausgebildet ist, und
die einen Fräskasten trägt, in dem eine Fräswellenan-
ordnung drehbar gelagert ist, die wenigstens zwei Fräs-
wellenteile aufweist, die durch ein Antriebssystem an-
treibbar sind.
[0002] Eine derartige Heckfräse ist aus der DE 10 2006
057 272 B4 bekannt. Die bekannte Heckfräse weist eine
Trägerstruktur auf, an der ein mehrteiliger Fräskasten
gehalten ist. In dem Fräskasten ist eine Fräswellenan-
ordnung drehbar gelagert, wobei jedem Fräskastenteil
jeweils ein Fräswellenteil zugeordnet ist. Im Schleppbe-
trieb der Heckfräse hinter dem Fräskasten ist eine Fini-
sheranordnung vorgesehen, die durch die Fräswellena-
nordnung zerkleinerte Schneekorngrößen verdichtet
und glättet.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Heckfräse
der eingangs genannten Art zu schaffen, die ein gegen-
über dem Stand der Technik reduziertes Gewicht sowie
eine verbesserte Bauraumverteilung aufweist.
[0004] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass die
Fräswellenteile mittels einer zwischen den benachbarten
Fräswellenteilen angeordneten Koppeleinrichtung dreh-
schlüssig miteinander gekoppelt sind, und dass das An-
triebssystem einen im Bereich der Koppeleinrichtung an-
greifenden Riementrieb aufweist, der drehmomentüber-
tragend mit beiden Fräswellenteilen verbunden ist.
Durch die erfindungsgemäße Lösung werden endseitig
an dem Fräskasten angeordnete Antriebsmotoren ver-
mieden. Damit wird endseitig, d.h. an den gegenüberlie-
genden Stirnseiten des Fräskastens, Bauraum für eine
Anordnung jeweils einer Seitenfinishereinheit erzielt. Der
mittig zwischen jeweils zwei Fräswellenteilen angreifen-
de Riementrieb gewährleistet einen Antrieb der Fräswel-
lenteile ohne eine endseitige Anordnung entsprechender
Antriebsmotoren am Fräskasten. Ein entsprechender
Antriebsmotor kann vielmehr in Abstand oberhalb der
Fräswellenanordnung am Fräskasten oder einem Ab-
schnitt der Trägerstruktur befestigt sein. Durch die erfin-
dungsgemäße Lösung ist es zudem möglich, jeweils we-
nigstens zwei Fräswellenteile mittels des Riementriebs
und damit mittels eines einzelnen Antriebsmotors anzu-
treiben. Erfindungsgemäß ergibt sich zudem eine erhöh-
te Laufruhe. Aufgrund der reduzierten Anzahl von Bau-
teilen für das Antriebssystem reduzieren sich zwangs-
läufig auch Herstellkosten für die erfindungsgemäße
Heckfräse.
[0005] In Ausgestaltung der Erfindung ist die Koppel-
einrichtung als einen Winkelversatz zwischen Drehach-
sen der beiden Fräswellenteile zulassende Gelenkwelle
gestaltet. Dadurch ist zum einen eine sichere Drehmo-
mentübertragung zwischen den beiden Fräswellenteilen
gewährleistet. Zum anderen ist zwischen den Drehach-
sen der beiden Fräswellenteile ein Winkelausgleich mög-

lich, so dass die beiden Fräswellenteile nicht zueinander
koaxial fluchten müssen, sondern auch in begrenzten
Winkeln relativ zueinander verschränkt sein können.
[0006] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung weist
der Riementrieb ein koaxial zu einer Drehachse eines
Fräswellenteils mit dem Fräswellenteil verbundenes Ab-
triebsrad auf, das als Hohlrad ausgeführt ist, und die Ge-
lenkwelle durchsetzt das Hohlrad. Das als Abtriebsrad
dienende Hohlrad wird von der Gelenkwelle berührungs-
los durchsetzt. Ein freier Innendurchmesser des Hohl-
rads ist so groß bemessen, dass auch winklige Ausrich-
tungen der Gelenkwelle innerhalb des Hohlrads möglich
sind, ohne dass die Gelenkwelle ein Inneres des Hohl-
rads kontaktiert.
[0007] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist das
Hohlrad relativ zu der Gelenkwelle axial verschiebbar an-
geordnet. Diese Ausgestaltung ermöglicht eine einfache
Montage und Demontage entsprechender Funktions-
komponenten der Heckfräse, insbesondere der Fräswel-
lenteile, des Riementriebs und der Gelenkwelle.
[0008] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist der
Fräswellenteil auf einer dem benachbarten Fräswellen-
teil zugewandten Stirnseite mit einem als Hohlkörper
ausgeführten Antriebsflansch versehen, der die Gelenk-
welle außenseitig umschließt und an einem zu dem Fräs-
wellenteil beabstandeten Stirnendbereich mit dem Hohl-
rad drehschlüssig verbunden ist. Der Hohlkörper ist vor-
zugsweise glockenartig gestaltet und ermöglicht zum ei-
nen die Befestigung an dem Hohlrad des Riementriebs
und zum anderen ein berührungsloses Umschließen der
Gelenkwelle. Der Hohlkörper ist schließlich stirnseitig an
dem zugeordneten Fräswellenteil befestigt. Der als Hohl-
körper ausgeführte Verbindungsflansch ist zudem derart
gestaltet, dass er zumindest teilweise axial in einen of-
fenen Stirnendbereich des Fräswellenteils eintauchen
kann, so dass eine axiale Baulänge des Fräswellenteils
trotz der Befestigung des Verbindungsflansches nahezu
nicht vergrößert ist.
[0009] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind
die beiden Fräswellenteile relativ zueinander begrenzt
winklig ausrichtbar. Diese Ausgestaltung ist im Betrieb
der Heckfräse vorteilhaft, da durch entsprechend V- oder
W-förmige Ausrichtung der verschiedenen Fräswellen-
teile der Heckfräse ein Geradeauslauf der Heckfräse im
Schleppbetrieb an der Pistenraupe verbessert werden
kann. Die V- oder W-förmige Ausrichtung erfolgt vorzugs-
weise in einer Ebene, die parallel zu einem zu bearbei-
tenden Schneeuntergrund ausgerichtet ist. Die winklige
Ausrichtung der Fräswellenteile erfolgt vorteilhaft spie-
gelsymmetrisch zu einer in Schlepprichtung der Heck-
fräse erstreckten Mittelachse oder einer die Mittelachse
aufnehmenden, vertikalen Mittelebene.
[0010] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist ein
Antriebsmotor des Antriebssystems in Abstand oberhalb
des Hohlrads an der Trägerstruktur oder dem Fräskasten
montiert, und der Antriebsmotor ist mit einem Antriebsrad
des Riementriebs gekoppelt. Der Antriebsmotor ist vor-
zugsweise hydraulisch oder elektrisch ausgeführt. Vor-
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teilhaft ist jeweils ein Antriebsmotor für jeweils zwei be-
nachbarte Fräswellenteile vorgesehen. Falls demzufol-
ge die Fräswellenanordnung vier Fräswellenteile auf-
weist, sind vorteilhaft zwei Antriebsmotoren und zwei
Riementriebe vorgesehen. Der Fräskasten ist je nach
Anzahl der Fräswellenteile mehrteilig ausgeführt, so
dass für jeweils einen Fräswellenteil jeweils ein den Fräs-
wellenteil in Abstand umgebendes Prallgehäuseteil vor-
gesehen ist. Die Prallgehäuseteile sind an der Träger-
struktur gehalten.
[0011] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist der
Riementrieb als Zahnriementrieb ausgeführt. Hierdurch
ergibt sich eine verlustarme Drehmomentübertragung
des Antriebsmotors auf die Fräswellenteile.
[0012] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
ergeben sich aus den Ansprüchen sowie aus der nach-
folgenden Beschreibung eines bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiels der Erfindung, das anhand der Zeichnun-
gen dargestellt ist.

Fig. 1 zeigt in einem quer zur Schlepprichtung ausge-
richteten Längsschnitt eine Ausführungsform
einer erfindungsgemäßen Heckfräse,

Fig. 2 einen Teilbereich der Heckfräse gemäß Fig. 1
in vergrößerter Darstellung,

Fig. 3 einen Querschnitt durch die Heckfräse gemäß
den Fig. 1 und 2 entlang der Schnittlinie III-III
in Fig. 2,

Fig. 4 die Darstellung gemäß Fig. 3, jedoch als ver-
größerter Teilbereich,

Fig. 5 in vergrößerter Schnittdarstellung eine Koppe-
leinrichtung für zwei benachbarte Fräswellen-
teile der Heckfräse nach den Fig. 1 bis 4 und

Fig. 6 die Koppeleinrichtung gemäß Fig. 5, jedoch in
einer Montagestellung.

[0013] Eine Heckfräse 1 nach den Fig. 1 bis 6 ist für
ein Kettenfahrzeug in Form einer Pistenraupe vorgese-
hen. Die Heckfräse 1 dient zur Bearbeitung von Schnee-
oberflächen in Wintersportgebieten. Die Heckfräse wird
heckseitig lösbar an die Pistenraupe angebaut. Hierzu
weist die Pistenraupe in grundsätzlich bekannter Weise
einen Heckgeräteträger auf, mit dem die Heckfräse 1 ver-
bunden wird.
[0014] Die Heckfräse 1 ist mit einer mittig angeordne-
ten Haltevorrichtung 5 versehen, die mit einer Träger-
struktur 2 der Heckfräse 1 fest verbunden ist. Die Halte-
vorrichtung 5 weist, wie anhand der Fig. 3 erkennbar ist,
einen Aufnahmehaken 8 auf, über den die Heckfräse 1
an dem nicht dargestellten Heckgeräteträger der Pisten-
raupe befestigt wird. Die Trägerstruktur 2 trägt einen
Fräskasten 3, der zur Aufnahme einer Fräswellenanord-
nung 4 vorgesehen ist. Dabei ist der Fräskasten 3 mehr-

teilig gestaltet und weist beim dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel zwei Fräsgehäuseteile auf, in dem jeweils
ein Fräswellenteil der Fräswellenanordnung 4 drehbar
gelagert ist.
[0015] Die Heckfräse 1 weist in Schlepprichtung hinter
der Fräswellenanordnung 4 eine Finisheranordnung F
auf. Zudem sind dem Fräskasten 3 an gegenüberliegen-
den Stirnseiten Seitenfinisher S zugeordnet, die in Fig.
1 nicht dargestellt sind.
[0016] Wie anhand der Fig. 2 und 5, 6 gut erkennbar
ist, sind die beiden Fräsgehäuseteile des Fräskastens 3,
die die beiden Fräswellenteile 4 umschließen, mit gerin-
gem axialen Abstand quer zur Schlepprichtung der Heck-
fräse 1 zueinander gehalten. Der eine Fräsgehäuseteil
ist gegenüber dem benachbarten Fräsgehäuseteil des
Fräskastens 3 begrenzt winklig ausrichtbar, wie Fig. 5
entnommen werden kann. Die beiden in dem jeweiligen
Fräsgehäuseteil drehbar gelagerten Fräswellenteile 4
sind analog der Prallgehäuseteile quer zur Schlepprich-
tung axial zueinander beabstandet. Die Fräswellenteile
4 sind bei fluchtenden Drehachsen D1 und D2 koaxial
zueinander ausgerichtet und über eine nachfolgend nä-
her beschriebene Koppeleinrichtung 7 miteinander dreh-
momentübertragend gekoppelt. Die drehmomentüber-
tragende Kopplung der beiden Fräswellenteile 4 relativ
zueinander erfolgt über eine Gelenkwelle 12, die winklige
Ausrichtungen der Fräswellenteile 4 relativ zueinander
zulässt und dennoch eine sichere Drehmomentübertra-
gung gewährleistet.
[0017] Der in den Fig. 1 und 2 sowie 5, 6 rechte Fräs-
wellenteil 4 wird durch ein Antriebssystem angetrieben,
das einen Antriebsmotor 6 sowie einen Riementrieb 9
bis 11 aufweist. Der Riementrieb 9 bis 11 ist mit einem
Abtriebsrad in Form eines Hohlrads 10 sowie mit einem
Antriebsrad 9 versehen, das drehfest auf einer nicht nä-
her bezeichneten Antriebswelle des Antriebsmotors 6
gehalten ist. Das Antriebsrad 9 und das Hohlrad 10 sind
über einen umlaufenden Zahnriemen 11 miteinander
verbunden. Das Hohlrad 10 ist über einen als Hohlkörper
ausgeführten Antriebsflansch 16 mit einem Stirnendbe-
reich 13 des rechten Fräswellenteils 4 verbunden. Der
Stirnendbereich 13 ist mithilfe einer Wälzlagerung 14 an
einem Lagerflansch 15 drehbar gehalten, der fest mit
dem Fräsgehäuseteil des Fräskastens 3 verbunden ist.
[0018] Die Gelenkwelle 12 weist zwei nicht näher be-
zeichnete Wellenflanschabschnitte auf, die mittels eines
mittigen Gelenkabschnitts miteinander verbunden sind.
Die beiden Wellenflansche sind mit den gegenüberlie-
genden Stirnendbereichen 13 der beiden Fräswellenteile
4 drehfest verbunden. Wie anhand der Fig. 5 und 6 gut
erkennbar ist, ist die Gelenkwelle 12 innerhalb des als
glockenförmiger Hohlkörper gestalteten Antriebsflan-
sches 16 und innerhalb des Hohlrads 10 montiert, so
dass die Gelenkwelle 12 das Hohlrad 10 im betriebsfertig
montierten Zustand an dem Antriebsflansch 16 berüh-
rungsfrei koaxial zu den Drehachsen D1 und D2 der Fräs-
wellenteile 4 durchsetzt.
[0019] Für eine Montage oder Demontage der ver-
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schiedenen, zuvor beschriebenen Funktionskomponen-
ten der Koppeleinrichtung 7 kann in einfacher Weise das
Hohlrad 10, das mit Schraubverbindungen mit dem als
Hohlkörper gestalteten Antriebsflansch 16 verbunden ist,
von dem Antriebsflansch 16 gelöst und axial zu dem be-
nachbarten Fräswellenteil 4 hin verschoben werden, wie
dies in Fig. 6 erkennbar ist. In dieser Stellung ist ein Zu-
griff auf die Gelenkwelle 12 und auf die Befestigung an
den Stirnendbereichen 13 der Fräswellenteile 14 ermög-
licht, so dass die Koppeleinrichtung 7 montiert oder de-
montiert werden kann, ohne die Fräsgehäuseteile oder
die Fräswellenteile 4 entfernen zu müssen.

Patentansprüche

1. Heckfräse (1) für eine Pistenraupe zur Schneeflä-
chenbearbeitung mit einer Trägerstruktur (2), die zur
lösbaren Befestigung an einem Heckgeräteträger
der Pistenraupe ausgebildet ist, und die einen Fräs-
kasten (3) trägt, in dem eine Fräswellenanordnung
(4) drehbar gelagert ist, die wenigstens zwei Fräs-
wellenteile aufweist, die durch ein Antriebssystem
antreibbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass
die Fräswellenteile mittels einer zwischen den be-
nachbarten Fräswellenteilen angeordneten Koppe-
leinrichtung (7) drehschlüssig miteinander gekop-
pelt sind, und dass das Antriebssystem einen im Be-
reich der Koppeleinrichtung (7) angreifenden Rie-
mentrieb (9 bis 11) aufweist, der drehmomentüber-
tragend mit beiden Fräswellenteilen verbunden ist.

2. Heckfräse (1) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Koppeleinrichtung (7) eine einen
Winkelversatz zwischen Drehachsen (D1, D2) der
beiden Fräswellenteile zulassende Gelenkwelle auf-
weist.

3. Heckfräse (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Riementrieb (9 bis 11) ein
koaxial zu einer Drehachse (D1, D2) eines Fräswel-
lenteils mit dem Fräswellenteil verbundenes Ab-
triebsrad aufweist, das als Hohlrad (10) ausgeführt
ist, und dass die Gelenkwelle (12) das Hohlrad (10)
durchsetzt.

4. Heckfräse (1) nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Hohlrad (10) relativ zu der Ge-
lenkwelle (12) axial verschiebbar angeordnet ist.

5. Heckfräse (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Fräs-
wellenteil auf einer dem benachbarten Fräswellen-
teil zugewandten Stirnseite mit einem als Hohlkörper
ausgeführten Antriebsflansch (16) versehen ist, der
die Gelenkwelle (12) außenseitig umschließt und an
einem zu dem Fräswellenteil beabstandeten
Stirnendbereich mit dem Hohlrad (10) drehschlüssig

verbunden ist.

6. Heckfräse (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die bei-
den Fräswellenteile relativ zueinander begrenzt
winklig ausrichtbar sind.

7. Heckfräse (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein An-
triebsmotor (6) des Antriebssystems in Abstand
oberhalb des Hohlrads (10) an der Trägerstruktur (2)
oder dem Fräskasten (3) montiert ist, und dass der
Antriebsmotor (6) mit einem Antriebsrad (9) des Rie-
mentriebs (9 bis 11) gekoppelt ist.

8. Heckfräse (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Rie-
mentrieb als Zahnriementrieb ausgeführt ist.
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